
 

 

 

Profil der ehrenamtlichen Tätigkeit 

Bezeichnung der 
Tätigkeit 

Aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr 

Name der Organisation Freiwillige Feuerwehr der Stadt Werther (Westf.) 
Mit den Löschzügen in Häger, Langenheide und Werther 
 

AnsprechpartnerIn für 
diese Tätigkeit 
 

Leiter der Feuerwehr Dirk Hollmann (05203/9774112) 
stv. Leiter der Feuerwehr Rainer Ermshaus (05203/883010) 

Ort des Einsatzes Gerätehäuser der Löschzüge in Häger, Langenheide und Werther, im 
Einsatzfall i. d. R. das Stadtgebiet Werther 
      
      

Aufgabe des/der 
Ehrenamtlichen 
 

Die Aufgabe der Feuerwehr ist es, bei Bränden, Unfällen, Stürmen o.ä. 
Ereignissen Hilfe zu leisten, also Menschen, Tiere und Sachwerte zu 
retten, zu schützen oder zu bergen. 
      

Voraussetzung für die 
Tätigkeit (z.B. 
Kenntnisse, Erfahrung, 
Alter, Mobilität) 
 
 
 
 

Für den Eintritt in die aktive Feuerwehr ist das Mindestalter 18 Jahre, 
Ab 12 steht die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr offen. 
Bei Vorhandensein der erforderlichen sprachlichen und körperlichen 
Eignung erfolgt die Ausbildung in den Löschzügen, beim 
Grundlehrgang in Borgholzhausen sowie an der Kreisfeuerwehrschule 
in Rheda-Wiedenbrück. 
Voraussetzung ist außerdem das Interesse an technischen 
Zusammenhängen.  

Zeitlicher Umfang  Die Regelübungsdienste finden an zwei Abenden im Monat statt. 
Darüber hinaus erfolgt die Teilnahme an den Einsätzen und 
Sonderübungen. 
 

 

Bieten Sie für diese Tätigkeit Fortbildungen an? ja 

Falls ja, welche Art von Fortbildungen? 

Die Grundausbildung erfolgt je nach Wohnort an den Standorten der Löschzüge und zusätzlich an 

sechs Wochenenden gemeinsam mit den Feuerwehren der Nachbarstädte in Borgholzhausen. 

_______________________________________________________________________ 

Gibt es für diese Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung oder sonstige Leistungen bzw. 

Vergünstigungen?  ja 

Falls ja, welche? 



Für die Kosten durch Teilnahme an Einsätzen wird eine Aufwandspauschale durch die Stadt 

gezahlt. Sonderfunktionen wie Gerätewarte oder Führungskräfte werden darüber hinaus 

gesondert entschädigt. 

___________________________________________________________________________ 

Werden Kosten z.B. Fahrt- oder Sachkosten erstattet? ja 


